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IV.

Die Aufrechterhallung der 
Verbindung mit inoffiziellen Mitarbeitern

1. Die ständige A ufrechterhaltung der V erbindung

Eine wichtige Voraussetzung fü r eine gute operative A rbeit ist die ständige 
konspirative Verbindung zwischen operativen und inoffiziellen M itarbeitern. 
Sie gew ährleistet eine system atische und zielstrebige Zusam m enarbeit, eine 
qualifizierte Erziehung der inoffiziellen M itarbeiter und h a t einen nicht unbe
deutenden Einfluß auf die ei'folgreiche Lösung der vor den Organen fü r S taats
sicherheit stehenden Aufgaben.
Andererseits ist die V erbindung zu den inoffiziellen M itarbeitern  eine sehr 
leicht verw undbare Stelle in der operativen Arbeit. Das bedingt, daß auf die 
ständige A ufrechterhaltung der V erbindung zu inoffiziellen M itarbeitern un ter 
W ahrung der strengsten Konspiration größter W ert gelegt werden muß. Mit 
jedem inoffiziellen M itarbeiter sind deshalb exakte und k lare V ereinbarungen 
betr. A ufrechterhaltung und W iederherstellung abgerissener Verbindungen zu 
treffen.
Vom Beginn der Zusam m enarbeit an sind neben den regulären Treffs Ersatz
treffs festzulegen, um eine ständige V erbindung zy gew ährleisten, wenn in 
besonderen Fällen der operative oder inoffizielle M itarbeiter nicht zum Treff 
erscheinen kann.
In besonderen Fällen ist es erforderlich, in kürzester F rist eine Verbindung 
zwischen operativen und inoffiziellen M itarbeitern herzustellen. Geeignete Mittel 
hierzu sind z. B. Telefon, der Postw eg (Karten, Telegramme, Postschließfächer), 
Kuriere.

In jedem Fall sind bei der A nw endung dieser M ittel entsprechende Verein
barungen m it den inoffiziellen M itarbeitern  zu treffen, um jede Dekonspiration 
auszuschalten. Diese V ereinbarungen betreffen die Festlegung bestim m ter K enn
worte, chiffrierte Texte oder andere Zeichen, die erkennen lassen, daß eine Zu
sam m enkunft erforderlich ist, oder die den K urier ausweisen.
Der Einsatz von K urieren erfo rdert das Einverständnis und das V ertrauen des 
inoffiziellen M itarbeiters zu diesem M ittel.
Die Ü berm ittlung von Berichten oder A ufträgen per Telefon oder auf dem nor
malen Postwege ist nicht statthaft.
Die A ufrechterhaltung der V erbindung per Telefon un ter Berücksichtigung der 
obengenannten Grundsätze kann auch bei solchen inoffiziellen M itarbeitern  an
gewandt werden, bei denen auf G rund ih re r beruflichen Tätigkeit (viel auf 
Reisen) oder anderer Um stände eine genaue vorherige T reffplanung nicht mög
lich ist.

2. Die Übergabe bzw. Übernahm e inoffizieller Mitarbeiter sowie die W ieder
aufnahm e abgebrochener V erbindungen

Die Übergabe von inoffiziellen M itarbeitern  an andere operative M itarbeiter ist 
gut vorzubereiten und hat m it Zustim m ung des verantw ortlichen Vorgesetzten 
zu erfolgen. Sie ist durch den zuletzt zuständigen operativen M itarbeiter durch 
persönliche Zusam m enführung des inoffiziellen M itarbeiters m it dem neuen 
operativen M itarbeiter durchzuführen.


